
Satzung 

der REALTECH AG., Leimen 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

1. 1 Die Gesellschaft führt die Firma 

REAL TECH AG. 

1,2 SlehalihrenSltzln. Leimen. 

2, Gegenstand des Unternehmens 

2.1 Gegensland des Unlernehmens Ist die Übernahme von Beteiligungen an 

anderen Unternehmen und die Verwaltung derselben, Die Geaallechart kann 

Zweigniederlassungen Im In- und Ausland errlchlen sowie sich an anderen Un­ 
ternehmen beteiligen, auch wenn diese einen anderen Unternehmensgegen­ 

stand haben, Auch kann sie Unternehmen erwerben oder veräuüern. sie unter 
elnheltllcher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen 

schließen oder sich auf die Verwaltung der Belelllgungen beschränken. Die Ge­ 
sellschaft Ist berechtigt, Ihren Belrieb ganz oder teilweise In Betelllgungsunler• 

nehmen auszugliedern, Sie darf als persönlich haftende Gesellschafterin einer 
anderen Gesellschaft tätig werden, 



2.2 Gegenstand des Unternehmens Ist zudem das System Consulllng mH 
Leistungen aller Art Im Zusammenhang mit Planung, Implementierung und Be­ 
trieb • elnsohlleßllch Beratung und Überwachung • Im Bereich von Hard- und 

Software, Betriebssystemen, Anwendungssoftware sowie Netzwerken, Elnge­ 

schlossen sind die Entwicklung und der Vertrieb von Softwareprodukten aller An 
sowie zugehörige Schulungen. 

2,3 Die Gesellschaft Ist w allen Rechtsgeschäf1en und sonstigen Handlungen 

berechtigt, die zur Err.eichung des Oesellsohaftazwecks notwendig oder nützlich 

erscheinen. 

3, Beka nntmachungan 

3, 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen Im Bundesanzeiger. Die 
Gesellschaft kann den Aktionären Informationen auch im Wege der Datenfernübertragung 
überm ltteln. 

3.2 __ entfällt ersatzlos 

II. Grundkapital und Aktien 

4. Grundkapital 

4,1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 5.385,652 EUR und Ist elngetellt 
in 5,385,652 nennwertlose StUckak11en, Oie Akr,ien lauten auf den Inhaber, 

4.2 Die Gesellschaft kann Einzelaktien der jeweiligen Ga!iung In Akllenurkun­ 
den zusammenfassen, die eine Mehrheit von Ak\len der Jeweiligen Gattung ver- 



Briefen (Sammelaktien. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung Ihrer Anteile wird 

ausgeschlossen. 

4.3 wurde aufgehoben. 

', 

4.4 Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß§ 192 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 
AktG um bis zu 525.000 € durch Ausgabe von bis zu 525.000 neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht'(Bedlrigtes kapital 2020). Das Bedingte Kapital 2020 
dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen von Mitgliedern 
des Vorstands, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juli 2020 
gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber der ausgegebenen Bezugsrechte hiervon Gebrauch machen und die Gesellschaft 
nicht In Erfüllung dieser Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die neuen A.ktien nehmen von 
Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung der Bezugsrechte noch 
kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden Ist, am Gewinn teil. 



4.5 Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß§ 192 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 
AktG um bis zu 525.000 € durch Ausgabe von bis zu 525.000 neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Das Bedingte Kapital 
2025 dient ausschließlich dem Zweck der Gewährung von Aktienoptionsrechten an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und an Arbeitnehmer der Gesellschaft 
nach näherer Maßgabe der Bestimmungen des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 13. Mai 2025. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten von ihrem Recht 
auf Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in 
Erfüllung dieser Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen von 
Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Bezugsrechte noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teil. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt nach Maßgabe des 
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses und zu dem dort festgelegten 
Ausübungspreis. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien 
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall legt 
der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung fest. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2025 zu 
ändern. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung von Bezugsrechten aus 
Aktienoptionen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie der Nichtausnutzung 
des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausgabe von Aktienoptionen. 

111, Verfassung und Yerwartuog der Gesellschaft 

III, a Vorstand 

6. Zusammensetzung des Vorstands 

5.1 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Bestellung 
von stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands Ist zulässig. Dlese haben In Be­ 
zug auf die Vertretung der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die 

ordentllchen Mitglieder des Vorstands. 



5,2 Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen 

Vorstandsmitglieder und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Ab­ 

schluss der Anstellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen 
durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mitglieds des Vorstands 
zum Vorstandsvorsitzenden sowie weiterer Vorstandsmitglieder zu stellvertreten­ 

den Vorstandsvorsitzenden. 

8, Geschäftsführung, -ordnung und Beschlussfassung des Vorstands 

6.1 Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung. Unbeschadet seiner gemeln­ 

schaftllchen Verantwortung für die Geschäftsführung entscheidet der Vorstand 

Ober die Verteilung einzelner Geschäftsbereiche, Er gib\ sich eine vom Aufstchls­ 

rat z:u genehmigende Geschäftsordnung, falls nicht der Au(sich(srat eine Ge­ 
ecnaneoro nung für den Verstand ertae et. 

6.2 Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher StlmmenmehrheH 
gefasst. Alle Vorstandsmitglieder haben gleiche Sllmrnrechte, Dies gilt auch für 

den Vorstandsvorsitzenden. 

7. Vertretung der Gesellschaft 

7,1 Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt, sofern der Vorstand aus einer 

Person besteht, durch diese allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Mitglie­ 

dern, so erfolgt die Vertretung durch zwei Vorslandsmltglleder oder ein Vor­ 
standsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. 

7.?. Der Aufsichtsrat kann allen oder ein zeinen Vorstandsmitgliedern Allelnver­ 
tretungamacht erteilen, Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmlt- 



glfeder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit nicht § 112 

AktG en!gegensteht. 

8, Beschränkung der GeschäftsfUhrungsbefugnls des Vorstands 

Der Vorstand Ist der Gesellschaft gegenüber vsrpfllohtel, die Beschränkungen 
einzuhalten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat bzw, die Ihm durch den Auf. 
slchtsrat gegebene Geschäftsordnung für den Umfang seiner oeschä ftsfüh­ 

runcsbetucnls festgesetzt hat oder die sich aus einem Beschluss der Hauptver­ 

sammlung nach § 119 AktG ergeben, 

III. b Aufsichtsrat 

9, Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

9,1 Der Aufsichtsral besteht aus drei Mitgliedern. 

9,2 Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wa!1I für einzelne der von Ihr 
zu wählenden Mitglieder oder für den Ges amlautalchlsral einen kürzeren Zelt­ 
raum beschließ!, werden die Aufeiohtsratsrnltglleder bis zur Beendigung der or­ 

denlllchen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlaslung für das vierte Ge­ 
schäftsjahr nach dem Beginn der Arnlszelt beschließ!. Das Jahr, In welchem die 
Amtszelt beginnt, wird nlcnt mitgerechnet. 

9.3 Für Aufsichtsratsmitglieder (der Anteilseigner) können Ersatzmitglieder 
gewählt werden, die In einer bei der Wahl festgeleglen Reihenfolge an die Stelle 
vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner treten, 

., 
I 



9,4 Wird ein Aufsichtsralsmilglled (der Anteilseigner) anstelle eines ausschei­ 
denden Mltg!leds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des 
ausscheidenden Mltglled5, Tritt ein Ersatz:mltglled an die Stelle des Ausschei­ 

denden, so erlischt sein Ami rnll Beendigung der nächsten Hauptversammlung, 
In der mit einer Mehrl1eil, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfasst, ein neues Aufsichtsratsmitglied gewähl1 wird, spätestens Jedoch mit Ab­ 

lauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

9,5 Die Mitglieder und die Eraatzmltglleder des Aufsichtsrats können ihr Amt 
durch eine an den Vorsitzenden des Autslchtsrats oder an den Vorstand zu rich­ 
tende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen nieder­ 
legen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hal eine solche Erklilrung an den Stell­ 

vertreter zu richten. Eine Amtsnfederlegung mit sofortiger Wirkung ist aua wichti­ 

gem Grund oder mit Zustimmung des Aufsichtsrats zulässig. 

10, Aufgaben und Elefugnl55e de~ Aufslcliterat.5 

10.1 Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, 

die Satzung oder In sonstiger Welse zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht 
auch das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der 
Geseflschafl es erfordert. 

10,2 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Sat­ 
zung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen. 

10,3 Der Aurslchtsra1 hat w jeder Zelt das Recht, die gesamte GeschäftsfOh· 
rung des Vorstands zu überwachen und demqernäss alle Bücher und Schriften 
sowie die Vermögensgegenslände der Cesellscnafl elnzusehen und zu prüfen. 

10.4 Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend, In dem vom Gesetz festgeleg­ 

ten Umfang, zu berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht 



verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, Ober Ihre re ohtllchen und ge­ 
schäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie Ober geschät\11- 

ehe Vorgänge bei diesen Unternehmen, die für die Lage der Gesellschafter von 

erheblicher Bedeutung sein können, 

11. Vergütung des Aufsichtsrats 

11.1 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung in Höhe von 

12.000,00 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche Vergütung von 

18.000,00 EUR. 

11.2 Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Teilnahme an einer 

Sitzung des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000,00 EUR. 

11.3 Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen 

Geschäftsjahres angehören, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer 

Zugehörigkeit 

11.4 Die Vergütung nach Absatz 1 ist jeweils zum Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. 

Das Sitzungsgeld nach Absatz 2 ist nach der jeweiligen Sitzung zu zahlen. 

11.5 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen und die ihnen 

für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallende Umsatzsteuer. Sie stellt den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats Versicherungsschutz und technische Unterstützung in einem für die Ausübung 
des Aufsichtsratstätigkeit angemessenen Umfang zur Verfügung. 

1 ! 



12, WIil enserklärungen des Aufsichtsrats 

12,1 Der Vorsitzende - Im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - ist 

befugt, Erklärungen des Aufsichtsrats, die zur Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichtsra!s erforderlich sind, in dessen Namen abzugeben, 

12,7. SWndiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Orllten, insbesondere 

gegenöber Gericht und Behörden sowie gegen0oor dem Vorstand ls( der Vorsll­ 
zende oder, Im Falle seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter. 

13, Der Vorsitzende de.s Aufsichtsrats und sein Stollvertreter 

13,1 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter fUr die In 9.2 dieser Satzung bes!lmmle Amtszeit. Die Wahl erfolgt 

Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung 
zu wählenden Aufslchtsratsmltglleder der Anteilseigner bestellt worden sind, In 
einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. Scheidet der Vorsit­ 

zende oder sein Stellvelire\er vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so 
hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl rar die restliche Amtszelt des Ausgeschiede­ 
nen vorzunehmen, 

i 3,2 Sind der Vorsltzsnde und dessen Stellvertreter an der Ausübung Ihrer Ob· 

1/egenhelten verhindert, so hat diese ObHegenhelten lür die Dauer der Verhinde­ 
rung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratmitglled zu übernehmen, 



14. Geschtl~sordnung und Ausschüsse 

14.1 Der Aufsichtsrat gibt sich Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vor­ 
schriften und der Bestlrnrnungen dieser Satzung eine Gesch1Htsordnung. Die 
GescMftsordnung des Aufsichtsrats hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten 
von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

14,2 Der Autslchtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Den Ausschüs­ 

sen können, soweit gesetzlich z.ulas5lg, auch Entscheidungsbefugnisse des Auf­ 

slchlsrsts Obertragen werden, 

15. 80s chluastassunq 

15.1 Besohlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Sllmmenrnehrhell ge­ 

fasst, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Das glll auch fOr Wahlen. 

15.2 Ergibt eine Abstimmung Sllmmenglelohhell, eo findet eine neue Ausspra- "-, 
ehe nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. Andernfalls 
muss unverzüglich neu sbgestlrnmt werden, Bel dieser erneuten Abstimmung 
Ober denselben Gegenstand hat der Vorsitzende des AUfstchtsrnts, wenn auch 
sie Stlmmengleichhel( ergibt, zwei Stimmen. 

III. c Hauptversammlung 

16. EI n berufu ng dar Hauptvsrsammlu ng 

16, 1 Die Hauptversammlung ündet am Sitz. der Gesellschaft oder am Sitz einer 

deutschen Wertpapierbörse Im Bundesgebiet statt. Die Hauptversammlung kann 



auch In ledem anderen Ort, der bis zu 50 km vom Silz der Gesellschaf-1 entfernt 
1st, stattfinden. Der Hauptversammlungsort Ist In der Einladung anzugeben. 

16. 2 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch den Auf­ 
slchlsrat einberufen. 

1 ß,3 Die ordentliche Hauptversammlung wird Innerhalb der ersten acht Monate 
eines Jeden Geschäftsjahres abqehallen, Außerordentliche Hauptversammlun­ 

gen können so o~ einberufen worden, wie es im Interesse der Gesellschaft ertor­ 

derllch erscheint. 

16,4 Die Einberufung muss, sofern das Gesetz keine abweichende Frist vor­ 
sieht, mindestens sechsunddrelülp Tage vor dem Tag der Hauptversammlung Im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht werden, Der Tag der Hauplversammlung und 
der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. 

16,5 Der Vorstand Ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Übertragung 

der Hauplveroammlung In Ton oder Bild zuzulassen, Der Vorstand bestimmt, ob, "-; 
wie und was übertragen wird. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt rnü der 
Einberufung der Hauptversammlung. 

16.6. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 16. Juni 2027 die 
Hauptversammlung auch als Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (virtuelle 
Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestimmungen zum Umfang und zum 
Verfahren einer solchen virtuellen Hauptversammlung z:u treffen. Diese werden mit 
der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

17. Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

17, 1 Zur Teilnahme an der Hauptvsrsarnrnlunq und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der 
Gesellschaft Ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Anteilsbesitz muss durch einen 
gemäß§ 67c Abs. 3 Ak\G durch den Letztln\ermedlär ausgestellten Nachweis über den 
Anteilsbesitz des Aktionärs, der der Gesellschaft auch direkt durch den Letztlntermedlär 
übermittelt werden kann, erfolgen und sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 
Hauptversammlung beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
müssen der Gesellschaft jeweils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter 
der In der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen, Der'Tag der 
Hauptversammlung und _der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 



Jung unter der In der Einberufung hierfür rnltgetellten Adresse zugel1en, Der Tag 
der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

17,Z Der Vorstand Ist erm~chtlgt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver­ 
sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtig­ 
len lellnehmen und sämtliche oder einzelne Ihrer Rechts ganz oder teilweise Im 

Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand Ist auch 
ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und 
Rechtsausübung nach Satz 1 zu lreffen. Diese werden mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekannt gemacht, 

i8, Stimmrecht 

18,1 Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

18,2 Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Vollrnachlen, 

die nicht an einen Intermediär, eine· Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsber~er oder 
eine andere der in § 135 AktG gleich gesteHten Personen oder Institutionen erteilt werden, 
sind In Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. Der Nachweis der Vollmacht kann der 
Gesellschaft auf einem vom Vorstand näher zu bestimmenden Weg der elektronischen 
Kommunikation übermlltelt werden. 

18,3 Der Vorstand Ist ennächtlgt, vorzusehen, dass Aktionäre Ihre Stimmen, 

auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder Im Wege 
elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand Ist auch 
ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen, Diese werden mit der Ein­ 

berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 



19. Vorsitz In der Hauptversammlung 

19.1 Zum Vorsitz. In der Hauptversammlung Ist der Vorsitzende des Aufsichts­ 

rats berufen. Im Falle seiner Verhinderung besllmmt er ein anderes Aufsichts­ 

ratsrnltqlleo , das diese Aufgabe wahrnimmt. lst der Vorsitzende verhlnderl und 

hal er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptversammlung 
ein von den Ante/lselgnervertrn\srn Im Aufsichtsrat gewähltes Aufslchtsrstsmli­ 
gllad. 

19.2 Der Vorsltzende leitet die Verhandlungen und besllmmt die Reihenfolge 

der Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Der Vorsitzende 
kann das Frage- und Rederecht des Akt1011ärs zeitlich angemessen beschrän­ 
ken. Er kann lnsbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder während ih­ 
res Verlaufs einen zelllichsn Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsver­ 
lauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner oder Fra­ 
gesteller testsetzen. 

1 S.3 Die Teilnahme eines Aufslchlsralsmltgl!eds an der Hauptversammlung 
darf im Wege der Bild- Telefonübertragung erfolgen, wenn das betreffende Auf­ 
sichlsratsmltglled dies rechlzej(ig In Textform beim Vorstand beantragl und sich 
dabei verpfllcllte(, der Gesellschaft alle durch die Übertragung entstehenden 
Kosten zu erstatten, 

20. Beschlussfassung der Hauptversammlung 

20.1 Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrhell 

der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gese\z zwingend etwas anderes 
vorschreibt. In den Fällen, In denen das Gesetz eine Mehrheil des bei der Be­ 
schlussfassung vertretenen Grundkapflals erfordert, genügt, sofern nicht durch 
Gesetz eine größere Mehrheit lWlngend vorgeschrieben Ist, die einfache Mehr­ 
hell des vertretenen Grundkapitals. 



20,2 Im Falle der Stlrnmenglelchhelt gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag 

als abgelehnt. 

20.3 Sofern bei Wahlen Im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit 
nicht erreicht wird, findet eine Sllchwalll zwischen den beiden Personen statt, die 
die höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bel gleicher Stimmzahl Im zweiten 
Wahlgang entscheidet das Los. 

21, Niederschrift Ober die Hauptversammlung, Verzeichnis der Tetlneh­ 
rnsr 

21.1 Über die Verhandlungen In der Hauptversammlung wird eine notarielle 

Niederschrlfl aufgenommen. 

21.2 Das Ven::eichnls der 1•0/lnehmer 1st vor der e r c t e rr Ab!cJlfrn,nung allen TOil- 

nehmern zugänglich zu machen. Jedem Ak'tlonär Ist auf Verlangen bis zu zwei 

Jahren nach der Hauptversammlung Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis zu 

gewähren. 

IV. Jahresabschluss, Lageborlcht w1d Verwendung des BIianzgewinnes 

22, Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Laqsbericht, Entlastung des Vor­ 
stands und Aufsichtsrats 

22.1 Das Geschäftsjahr Ist das Kalenderlahr. 

22.2 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können 
sie von dem Jahresüberschuss, der nach Abzug der In dle gesetzlichen Rückla- 

i 
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gen e/n,:ustellenden Beträge und eines etwaigen Verlustvortrags verbleibt, bis zu 
100 % In eine andere Gewinnrücklage einstellen, sofern die anderen Gewinn­ 

rücklagen die Hälfle des Grundkapitals nicht überslelgen oder nach Einstellung 
übersteigen würden, Die Hauptversammlung kann Im Beschluss über die Ver­ 
wendung des BIianzgewinnes wellere Betri:lge in Gewlnnrtlcklagen einslellen 

oder als Gewinn vortragen. 

V. Auflclsung der Gesellschaft 

23. Aufll)sung 

23, 1 Oer Beschluss Ober die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit 

von vier Fünfleln der abgegebenen Stimmen und einer Mehrhell von drei Vierteln 
des Grundkapitals. 

23,2 Im Falle der Auflösung der Gesellschafl erfolgt die Llquldatlon durch die 
Vorstandsmitglieder, sofern nicht durch Beschluss der Hauptversammlung ande­ 
re Liquidatoren bestellt werden, 

YI, Schlussbestlmniungen 

24, GrUndungsaufwand 

Die Gesellschaft trägt sämlilche Koslen und Steuern ihrer Errichtung bis zu ei­ 
nem Betrag von 4,039,21 EUR, 

r i ( 
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Notare Oppelt und Erker GbR 
Großer Stadtacker 2, 69168 Wiesloch 
dirk. oppelt@notare-oppelt-erker.de 

Tel. 06222 / 9599195 

Notare Oppelt u. Erker GbR, Großer Stadtacker 2, 69168 Wiesloch 

Amtsgericht Mannheim 
-Registergericht- 
68149 Mannheim 

Bescheinigung nach§ 181 Absatz 1 Satz 2 AktG 

Ich bescheinige 

dass die geänderten Bestimmungen der vorstehenden Satzung der Firma REAL­ 
TECH AG (mit Sitz in Wiesloch und HRB Nr. 351488) mit dem Beschluss der Haupt­ 
versammlung über die Satzungsänderung vom 13.05.2025 und mit dem Beschluss 
des Aufsichtsrats vom 24.07.2025 übereinstimmen und die unveränderten Bestim­ 
mungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten Wortlaut der Satzung. 

Wiesloch, den O 1. OKT. 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Wiesloch, den 01.10.2025

Dirk Oppelt, Notar


